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Auf Seite 34 muss Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe f muss wie folgt lauten: 

"f) Geldbußen oder Zwangsgelder für Verstöße innerhalb der Union und weitverbreitete 

Verstöße sowie für das Versäumnis zu verhängen, Entscheidungen, Anordnungen, 

einstweiligen Maßnahmen, Verpflichtungen oder anderen nach dieser Verordnung 

ergriffenen Maßnahmen Folge zu leisten." 

 


